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Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 UVPG 

 

Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG, Firma Reher & Ramsden Nachflg. GmbH & 

Co. KG   

Az.: 24/2024 

 

Änderung einer Anlage zum Lagern von Säuren und Laugen durch einen Neubau einer 

Produktionshalle zur Verdünnung und Abfüllung von Wasserperoxid-Lösungen im Kon-

zentrationsbereich von 4% bis 49,5%.    

 

A. Sachverhalt 

Die Firma Reher & Ramsden Nachflg. GmbH & Co.KG, Rubbertstraße 44, 21109 Hamburg, hat 

am 29.02.2024 eine Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für 

die Änderung einer Anlage zum Lagern von Säuren und Laugen beantragt.  

Am Standort der Firma Reher und Ramsden, Rubbertstraße 44, 21109 Hamburg soll eine neue 

Produktionshalle zur Verdünnung und Abfüllung von Wasserstoffperoxid-Lösungen im Konzent-

rationsbereich 4-49,5% errichtet werden. 

 

Wasserstoffperoxid wird mit einer Konzentration maximal 49,9% (<50,0%) angeliefert und gela-

gert. Je nach Bedarf soll Wasserstoffperoxid direkt verdünnt und in Gebinde abgefüllt werden. 

 

 

B. Anwendbare Vorschriften 

Gemäß § 5 UVPG wird auf Grundlage der Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener Infor-

mationen geprüft, ob nach den §§ 6 bis 14 UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht oder nicht. 

 

Für dieses Vorhaben ist nach Nummer 9.3.3 der Anlage 1 des UVPG eine standortbezogene 

Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgesehen. Die standortbezogene Vorprüfung ist 

im Rahmen des Änderungsverfahrens gemäß § 9 Absatz 2 i.V.m. §§ 7 und 5 UVPG durchzufüh-

ren. 

 

Für Änderungsvorhaben ist gemäß § 9 Absatz 4 UVPG die Vorprüfung entsprechend § 7 UVPG 

durchzuführen. Gemäß § 7 Absatz 2 UVPG wird die standortbezogene Vorprüfung als zweistu-

fige überschlägige Prüfung gemäß der jeweilig einschlägigen Prüfungskriterien (siehe Abschnitt 

C) durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht dann, wenn das Änderungsvorhaben erhebliche nach-

teilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsent-

scheidung zu berücksichtigen wären. 
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Bei der Vorprüfung wird berücksichtigt, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch 

Merkmale des Vorhabens oder des Standortes oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers 

offensichtlich ausgeschlossen werden. 

 

Anhand der Antragsunterlagen, der behördeneigenen Betriebsakten, des FHH-Atlas sowie des 

FHH-Informationssystems wurde die Prüfung durch die BUKEA nach § 9 i.V.m. § 7 UVPG 

durchgeführt. 

 

C. Prüfungskriterien und Ergebnis der standortbezogenen Prüfung des Einzelfalls 

Die standortbezogene Vorprüfung wird nach § 7 Absatz 2 UVPG als überschlägige Prüfung in 

zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe wird geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere örtli-

che Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. 

Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorlie-

gen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtli-

che Gegebenheiten vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe zu prüfen, ob unter Berücksichtigung 

der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-

gen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen 

und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen  

wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Be-

hörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

 

1. Merkmale des Standorts/Vorhabens bzgl. Nr. 2.3 der Anlage 3 UVPG (1. Stufe) 
 

In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen Prüfung im Einzelfall wird geprüft, ob 

besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten 

Schutzkriterien vorliegen. 

 

Folgende Gebiete, sowie Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkri-

terien) sind zu berücksichtigen: 

 

1.1. Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete 

und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 

1.1.1. Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes 
 

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Natura 2000-Gebiet. Das nächstgelegene FHH-

Gebiet „Norderelbe“ ist ca. 2.700 m entfernt. Das Natura 2000-Gebiet befindet sich süd-

östlich der Anlage. Aufgrund der Entfernung sind relevante Auswirkungen auszuschließen. 

 

1.1.2. Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Naturschutzgebiet. Die nächstgelegenen Natur-

schutzgebiete (NSG) befinden sich östlich der Anlage, dieses ist das NSG Auenlandschaft 

Obere Tiedeelbe HH-101 in ca. 2.400 m Entfernung. Aufgrund der Entfernung sind rele-

vante Auswirkungen auszuschließen. 
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1.1.3. Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnaturschutzge-

setzes 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Änderungsvorhabens ist ein Nationalpark 

ausgewiesen. 

 

1.1.4. Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Änderungsvorhabens ist ein Biosphären-

reservat ausgewiesen. Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Landschaftsschutzge-

biet. Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „LSG Wilhelmsburger-Elbinsel HH-

2050“ befindet sich nord-östlich in ca. 310 m Entfernung.  

 

1.1.5. Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Vorhabens ist ein Naturdenkmal vorhan-

den. Das nächstgelegene Naturdenkmal „ND Uhlenbuschbracks HH-1005“ befindet sich 

süd-westlich der Anlage in einer Entfernung von ca. 2.000 m. Relevante Auswirkungen 

sind aufgrund der Entfernung auszuschließen. 

 

1.1.6. Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des  
Bundesnaturschutzgesetzes 

Bäume und Hecken unterliegen als geschützte Landschaftsbestandteile der Baumschutz-

verordnung. Im Rahmen des Vorhabens werden keine Bäume und Hecken entfernt. 

 

1.1.7. Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Die Anlage befindet sich in keinem geschützten Biotop. Die nächstgelegenen Biotope sind 

folgende: 

- Biotop Nr. 20 ca. 370 m Luftlinie entfernt  

- Biotop Nr. 66 ca. 490 m Luftlinie entfernt  

- Biotop Nr. 79 ca. 550 m Luftlinie entfernt  

- Biotop Nr. 31 ca. 650 m Luftlinie entfernt  

  

Aufgrund der Entfernung, sind relevante Auswirkungen auszuschließen. 

 

1.1.8. Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutz-
gebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 
des Wasserhaushaltsgesetzes 

Die Anlage befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet. Wasserschutzgebiete, Heil-

quellenschutzgebiete, Risikogebiete und Überschwemmungsgebiete sind in der näheren 

und weiteren Umgebung nicht vorhanden. 

 

1.1.9. Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits überschritten sind 
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Es gibt keine Gebiete, in denen Umweltqualitätsnormen überschritten sind, in der Umge-

bung. 

 

1.1.10. Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des   

§ 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes 

Die Flächennutzung entspricht der im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzung.  

Das Vorhaben befindet sich in einem Industriegebiet. Die Bevölkerungsdichte des Gebie-

tes liegt bei 2260 Einwohner je km². 

1.1.11. In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles,  

Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denk-

malschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden 

sind 

Auf dem Betriebsgelände der Anlage befinden sich keine geschützten Denkmalobjekte, 

keine geschützten Grenzsteine, keine Bodendenkmäler, keine Gartendenkmäler und kein 

geschütztes Ensemble. Westlich der Anlage in einer Entfernung von ca. 150 m befindet 

sich ein Fabrikkomplex (Ensemble ID 31230). Östlich der Anlage befinden sich in einer 

Entfernung von ca. 300 m ein Deich (Ensemble IS 31219).  

 

1.2. Prüfungsergebnis bzgl. der Kriterien gemäß Nr. 2.3 der Anlage 3 UVPG (1. Stufe) 

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 UVPG i.V.m. §§ 7 und 5 UVPG 

hat nach überschlägiger einstufiger Prüfung unter Berücksichtigung der einschlägigen Kri-

terien nach Anlage 3 UVPG ergeben, dass für das Vorhaben keine besonderen örtlichen 

Gegebenheiten vorliegen und durch das beantragte Änderungsvorhaben keine erhebli-

chen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in § 2 Absatz 1 UVPG genannten Schutz-

güter hervorgerufen werden können, so dass die Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nicht erforderlich ist. 

 

 

 

 


